
 

 

301_2-363 RBB

nationale Öffentliche Ausschreibung

Neugestaltung Tribünenanlage am Baldeneysee, Freiherr-vom-Stein-Straße 206 a in 45133 
Essen 

Fliesenarbeiten

 07.09.2026

 30.10.2026

Werktag(en)



 

 

sehen Sie hierzu Ziffer 6.2
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Es gilt die VOB/B.



 

6.2 Ergänzung zu 2. Vertragsstrafen

zu Ziffer 2.1 Bei Überschreitung der Fertigstellungsfrist 
2.1.1 eine Strafe von 0,3 % der Netto-Abrechnungssumme des Auftrages

zu Ziffer 2.2 Bei Überschreitung der Einzelfristen (sofern Einzelfristen unter Ziffer 1.3 individuell als 
Vertragsfristen festgelegt wurden)
2.2.1 - 2.2.3 bei Einzelfrist I-III eine Vertragsstrafe von 0,3 % der Netto-Abrechnungssumme des 
Auftrages

6.3 Ergänzung zu 4. Sicherheitsleistungen

Zu Ziffer 4.1 und 4.2 gilt:  Die Sicherheit wird in voller Höhe bei Überschreitung der Auftragssumme 
von 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer – auch wenn die Überschreitung nachträglich im Wege etwaiger 
Nachträge erfolgt  -  einbehalten.

6.4 Der Auftraggeber wird von den Bietern, deren Angebote nach der Wertung auf den ersten Rängen 
liegen, die ausgefüllten Formblätter 221 " Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation" bzw. 222  
"Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme" nachfordern sowie beim Bestbieter für wichtige, 
den Preis bestimmende Teilleistungen (Positionen), zusätzlich das Formblatt 223 " Aufgliederung der 
Einheitspreise".

Im Rahmen der Auftragsvergabe wird der Bestbieter ab einem Netto-Auftragswert von 100.000 Euro 
mit Zuschlagserteilung, die Urkalkulation in einem verschlossenen Umschlag beim Auftraggeber 
einreichen. Dieser bleibt verschlossen und wird nur bei strittigen Themen vom Auftraggeber nach 
vorheriger rechtzeitiger Verständigung, das heißt 1 Woche vorher, des Auftragnehmers –welcher auf 
Wunsch bei der Öffnung anwesend sein kann- geöffnet. In der Urkalkulation müssen folgende 
Teilkosten getrennt ausgewiesen sein:

-  Einzelkosten
-  Baustellengemeinkosten
-  Allg. Geschäftskosten
-  Wagnis und Gewinn 

(Sehen Sie hierzu auch die Ziffer "Preise und Preisermittlungen" in den "ZUSÄTZLICHEN 
VERTRAGSBEDINGUNGEN für die Ausführung von Bauleistungen". )

6.5 Eventuelle Nachträge sind in elektronischer Form an den Bauherrn die Sport- und Bäderbetriebe 
zu adressieren und an den Generalplaner gsf zu übersenden.

6.6 Ergänzender Hinweis zu Ausführungsfristen:   07.09.2026 - 30.10.2026

Bodenfliesen in Räumen mit Wandfliesen 28.09.2026-20.10.2026
Bodenfliesen in Räumen ohne Wandfliesen 24.09.2026-30.10.2026
Wandfliesen 07.09.2026-25.09.2026


